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Film und Moral (Fortsetzung)

Nach «Cinéma e morale» von Mgr. Luigi Civardi.

Eine weise Massnahme.
Gerade hierin* liegt die Begründung jener weisen Verordnung

des Rundschreibens „Vigilanti cura", die vorsieht, dass der
gleiche Film in den verschiedenen Ländern, in denen er vorgeführt werden

soll, auch verschiedenen Revisionen unterzogen werden
soll. Papst Pius XI. sagt: „An und für sich wäre es ja wünschenswert,
eine einzige Filmbewertungslisfe für die ganze Welt aufzustellen, da ein
und dasselbe moralische Gesetz für alle Menschen Gültigkeit besitzt. Da
es sich jedoch um Vorführungen für alle Klassen der Gesellschaft handelt,

für Grosse und Kleine, Gelehrte und Ungelehrte, so kann die
Bewertung eines Filmes in jedem Einzelfalle und unter jedem einzelnen
Gesichtspunkte nicht immer die gleiche sein. Tatsächlich ändern sich ja
die Umstände, Sitten und Gebräuche von Land zu Land; und aus diesem
Grunde scheint es nicht praktisch zu sein, eine einzige Bewertungsliste
für die ganze Welt aufzustellen."

Daraus geht auch klar hervor, dass die Bewertungssfellen berufen sind,
nicht so sehr die absolute Sittlichkeit eines Filmes, als vielmehr dessen
relative Sittlichkeit zu beurteilen, d.h. festzustellen, welches seine

* D. h. in der Unterscheidung zwischen «absoluter» und «relativer» Unsiftlichkeit.
ct. Nr. 11, Juli 1948, pg. 46 sq.
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